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1.NÖ. Bogenschützenclub Schwarzatal, www.bsc-schwarzatal.at, schrift@bsc-schwarzatal.at, ZVR-Zahl: 190763548, 

Konto: AT803219500000078469, Zustelladresse: 2620 Natschbach, Cornudagasse 4, 

Vereinssitz und Übungsplatz: 2640 Gloggnitz, Alois Orth-Allee (neben der Wasseraufbereitungsanlage) 

3D-Parcours in 2651 Reichenau, Hinterleiten12, beim Gasthaus Flackl 

 

Richtlinien Parcours  

Vor der Benützung des Bogensportparcours des 1. NÖ BSC Schwarzatal sind folgende Regeln zu 

beachten:  

- Bitte informieren Sie sich vor dem Besuch auf unserer Homepage über aktuelle Infos und 

eventuelle Sperren des Parcours.  

- Die Benutzung des Parcours ist ausschließlich Schützen erlaubt, die sich vor dem Besuch im 

Parcoursbuch ordnungsgemäß angemeldet haben und den Benützungsbeitrag entrichtet haben. 

Das Parcoursbuch und die Kassa befindet sich im Gasthaus Flackl beim grünen Kamin.  

- Die Zufahrt zum Einschussplatz ist nicht gestattet. Die FZG sind am Parkplatz des Gasthauses 

Flackl zu parken.  

- Die Verwendung einer Armbrust ist nicht gestattet. 

- Kinder und Jugendliche unter 18 Jahre dürfen den Einschießplatz und den Parcours nur in 

Begleitung eines Erwachsenen oder eines Übungsleiters benutzen.  

- Im Wald herrscht striktes Rauchverbot. 

- Für die Parcoursbenutzung wird festes Schuhwerk empfohlen. 

- Jeder Bogenschütze ist für seinen Schuss selbst verantwortlich.  

- Hunde sind zwingend an der Leine zu führen. 

- Der Parcours darf nur in der vorgegebenen Richtung begangen werden.  

- Bei stürmischem Wind oder sonstigen extremen Wetterereignissen ist der Parcours 

unverzüglich zu verlassen.  

- Es darf nur von den Abschusspflöcken geschossen werden.  

- Bei der Pfeilsuche muss durch das Anlehnen des Bogens vor dem 3D-Tier oder der Scheibe 

angezeigt werden, dass das Ziel noch nicht frei ist.  

- Das Verändern der Ziele oder Abschusspflöcke ist nicht erlaubt. 

- Es dürfen keine Jagdspitzen verwendet werden.  

- Der eigene Müll ist wieder mitzunehmen. Im Wald gibt es keine Müllkörbe. 

Wir ersuchen, beschädigte Tiere und umgefallene Bäume sofort an obmann@bsc-schwarzatal.at zu 

melden.  

Die Nichteinhaltung dieser Regeln hat den sofortigen Entzug der Schießberechtigung und ein 

Platzverbot auf unserem Parcours zur Folge. Personen, die den Parcours samt Einschießplatz 

unberechtigt benutzen oder nicht eingeschrieben sind, wird ein Platzverbot erteilt und eine 

Tagesgebühr von 100,-€ verrechnet.  

Mit dem Eintrag ins Parcoursbuch bestätigen sie, die Regeln  verstanden und akzeptiert zu haben! 

http://www.bsc-schwarzatal.at/
mailto:obmann@bsc-schwarzatal.at

